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von guter Wirkung. Dagegen steht die vorgesehene Q 1aleraic itektur
nicht im Einklang mit dem Einheitspreise der Kostenberechnung.

V7. 40. Das Projekt ist als Idee gut, dagegen ist es sowohl im
Grundriss als im Aufbau nicht geniigend durchgearbeitet. Der Saal ist zu
koapp, und cs sind zu viel Plitze auf dic Galerie verlegt, welche zu viel
ausladet. Der Vorbau und der Saal sind in der Architektur zu abweichend
behandelt und stehen sich fremdartig gegeniiber.

Nr. 1.
Entrée getrennt;

Die beiden Restaurationsrdume sind durch das zu lange
diese Disposition ist aus Betriebsgriinden nicht empfeh-
lenswert. Ein dirckter Zugang zum Restaurant fehlt; ¢ine gute Verbindung
der Restaurationsriume mit dem Saal wire wiinschbar. Der Eingang zu
den Galerien ist nicht geldst. Der Aufbau ist anspruchslos und kann als
gelungen bezeichnet werden.

Nr. 44. Die Anordnung der Hauptriume im Vorbau ist in diesem
Projekt am besten geldst. Die Aborte wiren noch besser zu disponieren.
Der Eingang ist sehr' gut und das Restaurant ist sehr hiibsch, praktisch und
gerdumig angelegt. Die Biihne ist fiir Musikauffiihrungen zu schmal und tief.
Der Aufbau ist anspruchslos und besonders in der Saalpartie gut geldst,
dagegen ist der Gicbel an der Strassenseite des Vorbaues nicht gliicklich
angebracht.

Nr. 58. Saal, Eingang und Restaurationsriume sind gut. Die
Seitengalerien sind etwas zu breit, die Aborte geniigen nicht ganz. Auf
die Bureaux im crsten Stock ist zu wenig Bedacht genommen. Die Grup-
pierung des Baues ist einfach und besonders nach der Strasse zu reizvoll.
Die Seitenfassadc ist weniger gelungen und die Form des grossen Giebels
ist unschén, :

Nr. 59. Die Grundrissanlage ist gut und wiirde noch wesentlich
gewinnen, wenn das Entrée breiter und die Aborte noch etwas verlegt uud

unter der Treppe durch zuginglich gemacht wiirden. Die Biihnenpartie des. |
Der Saal hat hiibsche Verhiltnisse; ‘|-

Saales ist nicht zweckentsprechend.
die Vergrosserung der Galerie nach hinten ist jedoch in dieser Form un-
gliicklich und wiirde besser durch ein grosseres Vestibiil “crsetzst, das bei

Festanlassen gegen den Saal weit gedffnet’ werden kdnnte., Der Autbau .
ist weniger gelungen als der bxundrlss, besonders, die Hauptfassade lasst

zu wiinschen iibrig. chckmnsslg ist der separate Eingang in das Restaurant.
Nach dem Wortlaute des Pgogrammes waren drei bis vier Projekte
20 prémiieren. Man cinigte sich dahin, " die Preise denjenigen Projekten
zuzusprechen, dic am ehesten als Grundlage fiir ein definitives Projekt
dienen konnten.
Als solche wurden cinstimmig bezeichnet: 27, 44, 58, 59; Nr. 27
ist qualitativ geringer als Nr. 58 und 39, wihrend Nr. 44 gegeniiber Nr. 58
und 59 einige Vorziige aufweist. Da kein Projekt ganz befriedigt uad
ohne wésentliche Abdnderungen ausfiihrbar ist, so glaubte das Preisgericht
von der Erteilung eines ersten Preises absehen zu miissen und beschloss
einstimmig zu erteilen:
einen II. Preis von 6350 Fr. an Nr. 44,
zwei III. Preisc «ex acquo» von 450 Fr. an Nr. 58 und 59,
einen IV. Preis von 250 Fr. an Nr. 27.
Die Oeffnung der Couverts ergab ‘als Verfasser:
wvon Nr. 44 Herrn Arch. Zewzinger in Stuttgart,

o

von Nr. r? Herrn Arch. Zeuzinger in Stuttgart,
von Nr. 59 die Herren Arch. Zriklicher & Sokhne in Solothurn,
von Nr. 27 Herrn Arch. J. Relfuss in Zirich,
Grenchen, den 10. Mirz 1906.
E. Schlatter, Architekt; A. Visscher van Gaasbeck, Arch.;
P. Obrecht, Fabrikant;
Th. Schild, Ingenieur; Fr. Widmer, Architekt.

Die Monopolisierung der Schweiz. Wasserkrdfte und
das Ausiuhrverbot.

Vortrag von Ingenieur Z. E. Grumer, gehalten im Basler Ingenicur- und
Architekten-Verein am 27. Februar 1906.

(Schluss.)

Im Vorstehenden wurde versucht, das Material zusammenzustellen,
das heute iber dicse Materie vorliegt. Es zeigt sich aus dem Gesagten,
dass die Frage der Monopolisicrung der Wasserkrifte durch den Bund in
erster Linie und sozusagen einzig von Gelehrten und Idealpolitikern aus-
geht, wihrend der niichterne Geschéftsmann, Ingenieur und leitende Poli-
tiker diesem Problem skeplisch gegeniiberstcht und sich gegen eine Mono-
polisierung der Wasserkrifte durch den Bund ablchnend verhalt. Interes-
sant ist es auch, chronologisch die Eingabe fiir Monopolisierung der Was-
serkrifte durch den Bund mit dem Geschiftsgang und den finanziellen Re-

sultaten der Elektrizititswerke zu vergleichen.

Im Anfang der neunziger Jahre ‘des letzten Jahrhunderts setst die
grosse Bewegung der Elektrizitit und ihrer Errungenschaften ein. Die
Fabrikation des Aluminiums und des Calcium-Carbids zeigt sich als loh-
nende industrielle Unternehmung. Die elektrische Kraftiibertragung ist aus-
filhrbar, infolgedessen werden in der Schweiz eine grosse Anzahl von
Konzessionen erworben und Elektrizititswerke ausgefiihrt; so entstehen die
Elektrizitaitswerke Thusis, Gurtnellen, Rheinfelden, Hagnek, Wynau, Chevres,
Vernayaz, Lonza, Aarburg, Flums, Aare-Emmenkanal usw.

In densclben Jahren gelangt dic Gesellschaft «Frei-Land» mit einem
Gesuch an den Bundesrat, dessen Inhalt uns heute geradezu humoristisch
apmutet.

Keines' der obgenannten Werke hat in vollem Masse den Hoffnungen,
welche auf dasselbe gesetzt waren, entsprochen, die meisten hatten in den
ersten Jahren mit den grossten technischen und finanziellen Schwicrigkeiten
zu kdmpfen. ‘

So wurde das Elektrizitilswerk Vernayaz um ein Viertel der Erstel-
lungskosten verkauft; Lonza musste bedeutende Abschreibungen machen an
dem Aktienkapital, um auf eine gesunde Basis zu gelangen, Thusis und
Gurtnellen standen jahrelang sozusagen still und selbst die grossen Werke
wie Rheinfelden, Aarburg, Wynau hatten dic crsten Jahre infolge techni-
scher Schwierigkeiten auch um einen klcinen finanziellen Erfolg hart zu
kimpfen. ‘Wahrend dieser Zeit schweigt die Bewegung der Monopolisie-
rung der Wasserkrifte. Nach zehnjihrigem harten Ringen ist es heute den
Elcktrizititswerken gelungen, sich samtlich auf einc gesunde Basis zu stellen;
ihre finanzielle Stellung geht am besten aus den Dividenden hervor, welche
die Werke in den letzten Jahren gezahlt haben. Es zeigt sich da folgendes:

| Wividende des T Amortisation
Namie des Werke Zal der | ptenkapials | "0 RUCKIZ0e | Bede Posten
e Betriebsjahre iy pyiger | N °lo 065 | zusammen
Aktienkapitals
Olten-Aarburg- 5 5,1 2.3 T4
La Goule 10 357 1,6 5:3
Sihlwerk I 4 212 6,2
Rathausen ‘ 8 4,9 3,4 8,3
Kubel . 4 4,25 1.4 6,65
«Motor» 8 4 1,8 6,8
| Rhbeinfelden 6. i 5,7 1,25 6,95
Société Grand Eam AZ 5,5 3 8,5
Lonza ; 5 7 3 — 6% i —
Usine des Clées, \verdon 8 5% — o=
Wynau . 1 4% 5 9
* per 1905

Beuziiglich der Tarife ist auf die beigegebene Tabelle I hinzuweisen.
Aus dieser geht hervor, dass dic Gemeindeverwaltungen, welche selbst auf
irgend cine Art ihre Kraft produzieren und an die Einwohner verkaufen,
keineswegs die kleinern Tarife haben.

Tabelle I.
Gesami- | Preis des Jahrespierdes fiir 3000 Stunden
Elektrizitatswerke leistung | pro Jahr und einer Moforengrisse von 2. S.

B S: 1 | 10 ‘ 50 | 100
s Sy } Fr ‘ Fr. Fr. | Ir.
Ville de Geneve | 19050 400 | 268 173 140
Rheinfelden 18500 208 196 178 166
Beznati t o ik s c B e S e 9300 215 196 170 160
Havferiver 5 aligmie i 7200 250 196 175 156
LAISAnnGe (i 5. i e sl okl 6440| 400 280 215 215
Kanderwerlk & RS Fs S e e e 6000| 245 210 — —
Montbovon-Romont . . . . . 5400 250 196 — 156
Hagmeck JuoSni it s e e 5200 210 175 — 145
Kubelwerlk g st s sat iusass e on s 5200 400 275 180
Thus's S 3820 250 200 170 —
Olten=Aarbury: SIS RIS L 3200| 220 200 170 —
Neuchatel Ur. -5 iy 2850| 300 220 163 163
Chaux-de-Fonds = . '« .~ . . 2750| 320 — 210
Sihlwerlce SRR e S 2300, 500 290 180 —
S ChIW Yzt e B SiC G Lo ey 2000, 210 190 163 150
Aare-Emmekanal . . . . . . — 370 200 — —
Elektrizititswerk Bex -. & " <. 2400|240 180 —
BeTnde i iR il s e e R — 272 213 175 160
B e e e = 220 220 220 220

Betrachtet man nun in erster Linie die wirklichen Verhaltnisse
unserer schweizerischen Wasserkrifte und die Bediirfnisse, wie sie vorliegen,
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so wird als Beispiel der Rhein auf seinem Laufe vom Bodensee bis nach
Basel cin anschauliches Bild geben (siehe untenstehende Tabelle II).

Diese Aufstellung wurde theoretisch nachgerechnet und ergibt fiir
ein mittleres Niederwasser und bei Annahme cines Nutzeffektes von 75 °/,
fir die Turbinen die Summe von rund 280 ocoo 2. S.

Es diirfte sich leicht beweisen lassen, dass mindestens 6o °/; von
diesen Kriften mit Vorteil ausgenutst werden konnen und ohne Zweifel
auch zur Ausfihrung gelangen, dem-
nach stehen am Rhein zur Verfiigung

0,6 >< 280000 = 168 000 2. S.,
von diesen gehort die Hilfte, also

Kgl. Vereinigte Maschinenbauschulen in Koéln.
Architekt: Stadtbauinspektor Aalduin Schilling in Koln. Seespiegel auf der hochsten Kote

Der Bodensee weist Z\vischqn Niederwasser und einem hohen Mittel-

wasser eine Niveauschwankung von 1,8 » auf. Da seine Oberfliche mit.

dem Untersce bcinahe 590 k7?2 betrdgt, zeigt sich, dass im See selbst,
ohne Aufstauung, d.h. nur durch Regelung des Abflusses, nahezu eine
Milliarde 723 gesammelt werden kann. Diese Aufspeicherung kann erreicht
werden durch eine Schiitzenanlage bei Hemmishofen. In Zeiten von mehr
als 200 Sek.-7.% Zuflussmenge in den See wiirde das Seebecken gefiillt
und sein Niveau dann so gehalten,
dass bei Eintritt des Niederwassers der

stiinde. Es konnte dann wihrend einer

84 000 2. S., der Schweiz.

Ferner ist bekannt, dass die ma-
ximale Belastung eciner Anlage kaum
eine Stunde im Tage dauert, die
iibrige Zeit geht die Kraft verloren
und dies besonders des Nachts zwischen
12 bis 6 Uhr. Es ist nun, allerdings
bis heute bei wenigen Anlagen, jedoch
mit bestem Erfolg ecine Akkumulie-
rung bei Nacht cingerichtet worden,
so bei Ruppoldingen. Rechnet man
sechs Stunden, welche die Kraft fiir
Akkumulierung zur Verfiigung stebt, und
einen Nutzeffekt von 559/, fiir eine
solche Anlage, so erhdlt man eine

Vergrésserung der Kraft von
84000 >< 0,55 X 6
18

Die verfiighare Kraft des Rheins

=— 15400 F.5.

fiir die schweizerische Seite betrigt
demnach 84 000+ 15400= 99400 2. S.
oder rund 100000 2. S.

Die Gestehungskosten der Anlagen
durften sich auf etwa 8oo Fr. fiir die
P.S. stellen, demnach das Kapital
zur Ausniitzung der ganzen Rhein-
wasserkraft sich auf 800 >< 100000
= 80000000 Fr. belaufen.

Ob nun diese 8o Millionen Fran-
ken von einheimischen Kapitalisten
oder von fremden aufgebracht werden,
diirfte eigentlich gleichgiiltig sein. Die
Hauptsache ist, dass sie zur Erstellung
dieser Anlagen, also zum gréssten Teil im
Lande, ausgegeben werden. Das wich-
tigste wire, dass die Ausfiihrung der
cinheimischen Industrie zu gute kommt.

Tabelle II.

Disponible Wasserkrifte des Rheins vom Bodensee bis Basel
(bezw. Produkt aus dem #Zofalen vorhandenen Gefdll und der Niederwassermenge).

I 5 || Bei Regulierung

Risiamdke e Voo |l

| Turbinen  '100+72%|Sek.mehr

P.S YIS

Bodensee-Rheinfall a3 } 13,90 100 13900 ‘ 13900

IR 1 fo | RS N SN (S ‘ 24,80 100 24800 i 24SOOI
Rheinfall-Rheinau . 7,40 100 7400 : 7400
Rhbeinau-Eglisau . . . . 16,50 110 18150 | 16500
Eglisau Aaremindung . . 23,40 120 28180 | 23400
Aaremtindung-Albbrack . 5,60 260 14560 | 5600
Albbruck-Laufenburg. . . 14,10 260 36660 | 14100
Laufenburg-Sickingen . . 6,70 260 17400 | 6700
Sickingen Rheinfelden . . 16,40 280 45920 | 16400
Rheinfelden-Augst kil 13.30 280 37240 13300
Augst-Basel SRR 8,72 280 24416 | 8720
Basel-Grenze .| SS9, 3,74 280 10360 ‘ 3740
154,56 7 278986 | 154560

Der Hinweis auf die Wasserkréfte des Rheins kann nicht abgeschlossen
werden ohne eines Projektes zu gedenken, das von Ingenieur Rud. Gelpke
aufgestellt wurde und hoffentlich, wenn auch voraussichtlich erst nach
langen Kémpfen, zur Ausfiihrung gelangen wird, namlich die Regulierung
des Bodenseewasserstandes,

Periode von 115 Tagen das Niederwas-
ser rund um 100 Sek.-72% vermehrt wer-
den. Eine so lang anhaltende Nieder-
wasserperiode ist aber noch nie am
Bodensee beobachtet worden.

Die obenerwidhnten Wasserkrifte
des Rheins konnen hiernach, wie aus
Tabelle II ersichtlich, ohne wesentlich
vermehrte Auslagen fiir die zu erstel-
lenden Werke um rund :

155000 >< 0,6 = 93000 F.S.
vermehrt werden, oder der Anteil von
der Schweiz um 463500 2.S.

Es wiirden dann bei einer ratio-
nellen Ausniitzung auf der Strecke
vom Bodensee nach Basel zur Ver-
fiigung stchen :

99 400 -+ 46 500 = 145 goo rund

146000 2. S.

Die Berechnungen der schweize-
rischen Studienkommission fiir den
clektrischen Betricb haben ergeben,
dass die finf Hauptbahnen im Maxi-
mum I25000 A.S. im Durchschnitt
25000 £.S. beanspruchen wiirden,

Demnach wiirden die Rheinwasser-
krifte allein geniigen, um nicht nur
die Hauptbahnen mit elektrischer Kraft
zu versehen, sondern noch 21600 2. 5.
an Industrie und Private abzugeben.

Nun sind aber dic Rheinwasser-
krifte infolge ihrer geographischen
Lage nicht fiir den Betrieb der Bahnen
geeignet, weshalb auch die Studien-
kommission hierfir Wasserkrifte im

Ansicht des Mittelteils der Fassade am Ubierring. Innern des Landes in das Auge ge-

fasst hat,
Fiir den Bahnbetrieb mit seinem stark wechselnden Kraftbedarf sind
vor allem Werke, die eine Akkumulierung der Wasserkrifte ermaglichen,
am geeignetsten, so das Etzelwerk, die Anlage am Ritomsee u.a.

Diese Betrachtung und die Studien der Kommission fiir den elek-
trischen Betrieb der Bahnen haben crgeben, dass unsere Wasserk:afte weit-
aus reichen, um allen Anspriichen des Balinbetriebes und unserer Industrie
zu entsprechen, dass aber leider diese Wasserkrifte noch lange nicht in
dem Masse ausgeniitzt werden, wie dies eigentlich fir das Wohl unseres
Landes, fiir den Aufschwung unserer Industrie zu wiinschen ware.

Ein Punkt, welchen die Monopolisten stets hervorheben, soll an
dieser Stelle doch nicht unerwahnt bleiben. Es ist dies die Kokien Linfulr.
Es ist zu hoffen, dass das Deutsche Reich nicht das Ausfuhrverbot der
Wasserkrifte mit einem Ausfuhrverbot von Steinkohle beantwortet; denn
wenn der Bund auch sidmtliche Wasserkrifte ausgebaut hitte und uns zu
den billigsten Preisen lieferte, wird die Elektrizitat die Kohle und das Stein-
kohlengas nie fiir die manigfaltigen Heizungsanlagen in Industrie und Haushalt
ersetzen konnen. Als Beispiel sei der Kurort Davos angefiihrt, der die Frage
der elektrischen Heizung schon von den verschiedenen Seiten studiert hat,
ohne zu einer Loésung zu gelangen. Aus rein theoretischen Griinden, ganz
abgesehen von der praktischen Ausfiihrung, zeigte sich diese Lbsur/lg‘ der
Heizungsfrage als unausfihrbar.

Auch diirfte cine Nachrechnung beweisen, dass die Eidgenossenschaft
beim Umbau simtlicher Vollbahnen soviel fiir Kupfer, das von auswirts zu
beziehen ist, in Kapital anlegen miisste, dass sie heute aus dem Zins dieses
Kapitals ihren gesamten Kohlenbedarf zahlen kénnte.
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Das Dahinfallen des Kohlentransportes auf den Bahnen diirfte auch
eine bedeutende Verminderung der Einnahmen ergeben.

Betrachtet man nun den Staatsbetrieb und die Ausniitzung der Wasser-
krifte durch den Bund oder nur durch Kantone an Hand einiger Beispiele:

So hat die Stadt Chur im Zentrum der Wasserkrafte bis zur Voll
endung des neuen Wasserwerkes, welche in diesem Jahre erfolgen soll, seit
Jahren Mangel an elektrischer Energie. Neue Anschliisse, auch nur von
wenigen Lampen, konnten nicht gemacht werden, von einer Abgabe von
Kraft an die Industrie war gar nicht zu reden. Dieser Zustand dauerte an,
obschon in der nidchsten Nihe das fertig ausgebaute Elektrizititswerk Thusis
brach lag und dieses sich alle Mithe gab, zu den billigsten Preisen Kraft
abzusetzen.

Die Verhiltnisse in Basel sind Ihnen bekannt, aber auch Basel ist
froh, jetzt von einer privaten Gesellschaft Kraft zu beziehen und mit einer
privaten Gesellschaft vielleicht einmal ein Werk zu bauen, obschon im
Innern der,Stadt eine Kraft ausgeniitzt werden konnte.

Zirich haufte seit 1o Jahren Gutachten auf Gutachten iiber Erstellung
einer eigenen Wasserkraft und bezicht seine Kraft von privaten Gesell-
schaften.

Bern beteiligt sich an Elektrizitdtswerken, welche durch private Ge-
sellschaften erstellt sind.

Genf hat eigene Werke, aber nach der beigegebenen Tabelle I
(Seite 160) von den héchster Tarifpreisen, dhnlich Lausanne.

Es zeigt sich demnach aus diesen Beispielen, dass zur Zeit die Staats-
wesen in der Schweiz entweder noch keine eigenen Zentralen erstellen
konnten oder gezwungen sind, wenn sie eigene Zentralen besitzen, die héch-
sten Tarifpreise zu berechnen.

Die Griinde hierfiir liegen auf der Hand, sie niher zu erldutern ist
hier nicht die Stelle.

Auf der andern Seite Mailand, eine Stadt, die wie keine zweite
heate im Aufbliihen ist, hat einen Ueberfluss von elektrischer Kraft durch
eine Reihe von riihrigen und tiichtigen Privatgesellschaften. Nie hort man,
dass sich die Mailinder Industrie iiber die Tarile beklagt. Vielmehr beklagen
sich die Gesellschaften iiber die hohen Steuern, welche die Tarife verteuern.

Um nun auf das Beispiel des Rheines zuriickzukommen, braucht nicht
betont zu werden, welchen Aufschwung fiir unser Schweizerland die Aus-
niitzung dieser 200000 2.S. bedeuten wiirde.. Industrie und Baugewerbe

hatten lings des Rheins fiir Jahre vollauf zu tun und die Kraft konnte ver- -

kauft werden — aber wohin?

Die schweizerischen Vollbahnen fallen nach dem oben Entwickelten
ausser Betracht; rechnet man fiir die Stddte Basel, Winterthur, Ziirich,
Baden usw. vielleicht 60000 2.S. und fiir die elektrische Industrie und
Spezialwerke in der Gegend noch 30000 A2S., so verbleiben noch rund
56000 £.S., die keine Verwendung finden.

Kénnen diese Krifte nun in die Nachbarlinder ausgefiihrt werden,
so entlasten sic die bestehenden Anlagen, sie bringen an Steuern, an Um-
satz ein Bedeutendes in die Schweiz und dienen dazu, dass die Schweiz
ihre Naturkrifte vollstindig ausniitzen kann.

Konnen sie mnicht ausgefihrt werden, so lasten sie entweder als
unverzinsliches Kapital auf der Anlage oder die Anlage kommt gar
nicht zustande.

Fir die Schweiz besteht heute nicht sowohl die grosse Gefahr in
cinem Raubbau von Wasserkriften, sondern in einem Erlass von Gesetzen,
welche die Ausniitzung der Wasserkrifte verunmdoglichen oder ihren innern
Wert vermindern wiirden.

Bedenklich ist es und sollte durch Gesetze unméglich gemacht
werden, dass unausgeniitzte Konzessionen zu lange in einer Hand liegen
und dadurch dem Allgemeinwohl entzogen werden. Dies ldsst sich durch
eine kurze Dauer der Konzessionsfrist bis zum Beginne der Bauarbeiten
verhindern. Zu hohen Griindergewinnen und Gewinnen der Gesellschaften
lasst sich durch ein Rechnungsgesetz, durch Einblick der Behorden in das
Rechnungswesen der Gesellschaften und cine Maximalquote fiir Gewinn
und Abschreibung begegnen. Dies letztere so, dass nach Ueberschreitung
der Maximalquote fiir Dividende die Tarife entsprechend zu reduzieren sind.

Ein Riickkauf durch den Bund kann durch besondere Paragraphen
in der Konzession vorgesechen werden, ohne dem Bund oder dem Unter-
nehmen zu schaden.

Kurz zusammengefasst scheint Dr. KI6ti durch seine Vorschlige dem
Ziele am nichsten zu kommen, das die Gesetzgebung zu suchen hat.

Die gesamte Technikerschaft sollte aber Stellung nehmen gegen die-
jenigen Bewegungen, die dazu dienen, unsere besten Giiter und unser Natio-
nalvermogen durch unrichtige Gesetze brach zu legen und deren innern

Wert zu vermindern,

Dies hat der elektrotechnische Verein richtig erkannt, indem er in
seiner Generalversammlung vom 23./24. September 1gos die folgende
Resolution annahm:

«Eine Monopolisierung der Ausniitzung aller Wasserkrifte in der
Hand des Staates wiirde ein wesentliches Hindernis in der Ausbeutung der
noch zahlreich vorhandenen Wasserkrifte und damit einer Schidigung der
elektrotechnischen Industrie gleichkommen.»

Auch der ZBasler Ingenieur- wund Architekten-Verein fasste in der
Sitzung vom 27. Februar d. J. dic nachfolgende Resolution:

«Die Sektion Basel des Schweizser. Ingenieur- und Architekten-Vereins
ist damit einverstanden, dass die Wasserverhiltnisse der Schweiz unter Be-
vilcksichtigung similicher Zweige der Wasserwirtschaft durch ein eidgenissisches
Gesetz geregelt werden. Der Bund soll sich dic fiir den clektrischen Betrieh
der Bahnen nitigen Krifte sichern, im iibrigen jedoch dic normale Entwick-
lung der Wasserkraftanlagen nicht hemmen.>

Basel, den 28. Februar 1906.

Schweizerische Bundesgesetzgebung iiber das
Wasserrecht.

Der vom Bundesrat im Dezember 1905 den eidge-
nossischen Réten vorgelegte Gesetzesentwurf iiber , Die Ver-
wertung inlandischer Wasserkrifte ins Ausland“ 1) ist in der
laufenden Friithjahrsession  durchberaten und sowohl vom
Nationalrat als auch vom Stinderat mit grosser Mehrheit
angenommen worden. Zugleich haben aber die Rite ein
Postulat beschlossen mit folgendem Wortlaut:

«Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgendssischen Riten mit aller
Beférderung, zum Zwecke der allseitigen Wahrung der volkswirtschaftlichen
und nationalen Interessen bei der Gewinnung und Verwertung unserer Wasser-
krifte, Vorschlige zu den nBtigeﬁ Verfassungsgrundlagen zu unterbreiten.»

Das vorgenannte Gesetz enthilt, namentlich durch
die darin auf 20 Jahre beschrankte Genehmigung zur Aus-
fuhr von aus inlindischen Wasserkriften gewonnener
Energie eine wesentliche Erschwerung solcher Ausfuhr und
dadurch der Nutzbarmachung von Wasserkriften an der
Landesgrenze. Dieser Eingriff in das Verfiigungsrecht der
Kantone bezw. Gemeinden tber die in ihren Wasserldufen
enthaltenen Werte, der von den gesetzgebenden Bundes-
behorden als notwendig erachtet worden ist und als dring-
licher Natur erklart wurde, erheischt in erhéhtem Masse die
baldigste gesefzliche Regelung der ganzen Materie. Das er-
wihnte ,Postulat® ist offenbar dieser Empfindung entsprungen.

Es muss deshalb die Erwartung ausgesprochen werden,
dass beforderlich nicht nur die verlangten ,Vorschlige zu
den notigen Verfassungsgrundlagen“ erfolgen, sondern auch
die Ausarbeitung eines beziiglichen Bundesgesetzes in An-
griff genommen werde; eine Aufgabe, die zwar eine grosse
Arbeit darstellt, deren Lésung aber nicht weiter hinaus-
geschoben werden darf. Vor allem ist es die Regelung
der interkantonalen Beziehungen, die taglich dringender
wird, damit endlich die Hindernisse beseitigt werden, die
jetzt nur zu leicht der ,Verwertung von kantonalen oder
Gemeinde-Wasserkraften in den Nachbarkanton oder in die
Nachbargemeinde in den Weg gelegt werden und die
heute die rationelle Durchfiihrung manches grossen Unter-
nehmens unmoglich machen. Vielleicht gelingt es dann
auch, fiir das neueste Gesetz, das offenbar in ein ,schwei-
zerisches Wasserrechtsgesetz* aufgehen miisste, Normen zu
finden, die den Inhabern solcher an den Landesgrenzen
gelegener Wasserkriafte, ohne das Landesinteresse zu be-
eintrichtigen, deren Verwertung weniger erschweren, als
es durch das soeben angenommene Praventivgesetz jeden-
falls der Fall sein wird. A. J.

Notiz liber Kréaftepaare.
Von A. Kiefer, Zirich.

- Unter einem Kréaftepaar versteht man ein System
von zwei gleich grossen, entgegengesetzt gerichteten und
parallelen Kraften; der Inhalt des Parallelogramms, das die
zwei Krifte als Gegenseiten bilden, heisst Moment des Krifte-

1) Bd. XLVI, S. 294.



	Die Monopolisierung der Schweiz. Wasserkräfte und das Ausfuhrverbot: Vortrag

